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VERMERK
der lettischen Delegation
für die Delegationen
Betr.: Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2003/577/JI des Rates vom 22. Juli 2003 über 

die Vollstreckung von Entscheidungen über die Sicherstellung von 
Vermögensgegenständen oder Beweismitteln in der Europäischen Union durch 
Lettland
– Erklärung und zuständige Behörden

Artikel 4 Absatz 1 des Rahmenbeschlusses:

Zuständige Behörde:

Ģenerālprokuratūra (Generalstaatsanwaltschaft)
Kalpaka bulvāris 6, Riga,
LV-1801
Latvia

Tel.: +371 67044400
Fax: +371 67044449

e-mail: gen@lrp.gov.lv

Artikel 9 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses:

Lettland akzeptiert zwecks Vollstreckung Beschlüsse über die Sicherung von einzuziehenden 
Vermögensgegenständen oder über die Sicherung von Beweismitteln, die in Lettisch oder Englisch 
ausgestellt sind.

________________________


